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COMPLIANCE

ANTI-KORRUPTION UND
KARTELLRECHT

ProSiebenSat.1 ist der Überzeugung, dass nachhaltiger wirt-
schaftlicher Erfolg im Wettbewerb nur auf der Grundlage
rechtmäßigen Handelns möglich ist. Die Verhinderung von
Korruption und kartellrechtlichen Verstößen ist daher von
hoher Geschäftsrelevanz und ein wichtiger Erfolgsfaktor für
die Festigung unserer Marktposition sowie die Erreichung
unserer Unternehmensziele. Aus diesem Grund besteht bei
der ProSiebenSat.1 Group ein Compliance-Management-
System (CMS). Die Durchführung einer systematischen und
standardisierten Risikoanalyse für Compliance-Risiken stellt

eine wesentliche Grundlage des CMS dar. Aufbauend auf
die Relevanzanalyse wird in einem zweiten Schritt ein Com-
pliance Risk Assessment durchgeführt. Der Vorstand unter-
stützt diesen Prozess durch die Bereitstellung einer geeig-
neten Compliance-Organisation sowie adäquater und effi-
zienter Compliance-Programme. Zudem informiert der
Vorstand den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend schrift-
lich sowie in den quartalsweise stattfindenden Aufsichts-
ratssitzungen über Fragen der Compliance. Der Chief Comp-
liance Officer ist für die Umsetzung des CMS im Konzern
verantwortlich, führt die Risikoanalysen sowie Schulungen
durch und berät den Vorstand bei der Entwicklung und
Umsetzung angemessener Maßnahmen zur Risikominimie-
rung. Das CMS wird von Internal Audit überprüft; zudem
fand 2017 auch eine externe Prüfung statt. [GRI 103-2,

GRI 205-1] Nachhaltigkeit, Seite 6

Das CMS sieht auch eine risikobasierte Auswahl von
Geschäftspartnern vor. Hierzu wurde 2016 ein „Compliance
Check“ in den Bestellprozess integriert. Bei bestimmten
Warengruppen muss der Besteller in dem vorhandenen Tool
ausdrücklich bestätigen, dass die Bestellung keine Auffäl-
ligkeiten aufweist, zum Beispiel eine Bargeldtransaktion.
Ferner wurde eine Lieferantenselbstauskunft in das eSour-
cing-Portal von ProSiebenSat.1 integriert, bei der neue Liefe-
ranten bei der Registrierung bestätigen müssen, dass keine
Rechtsgründe vorliegen, die einer Beauftragung im Wege
stünden. Die Formulierung der Selbsterklärung wurde im
Berichtszeitraum noch einmal angepasst und orientiert sich
nun an § 123 GWB, der die zwingenden Ausschlussgründe
für öffentliche Auftraggeber definiert. [GRI 205-2]

In ihrem Verhaltenskodex („Code of Conduct“) hat die

ProSiebenSat.1 Group grundsätzliche Richtlinien und
Handlungsweisen festgelegt. Die Vorgaben darin defi-
nieren die allgemeinen Maßstäbe für das Verhalten in
geschäftlichen, rechtlichen und ethischen Angelegen-

heiten. Sie dienen allen Mitgliedern des Vorstands, der
Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitern des Konzerns
als verbindlicher Orientierungs- und Ordnungsrahmen
für den Umgang miteinander sowie mit externen Stake-
holdern. Denn wir sind der Überzeugung, dass unser
unternehmerischer Erfolg auch vom Vertrauen unserer
Kunden, Geschäftspartner und Aktionäre in unsere
Unabhängigkeit und Integrität abhängt. Die Einhaltung
hoher ethischer Standards und unser gesamtgesell-
schaftliches Engagement sind daher von ebenso
entscheidender Bedeutung wie die Beachtung aller für
uns relevanten Gesetze. [GRI 102-16, GRI 103-2]

VERHALTENSKODEX UND COMPLIANCE
[GRI 102-16, GRI 205-2]

100 Tage nach der Verabschiedung des neuen
Verhaltenskodex im Dezember 2016 wurde im März
2017 ein eigenproduziertes Video zum Thema
Compliance im ProSiebenSat.1-Intranet veröffent-
licht. Darin haben neben dem Chief Compliance
Officer verschiedene Führungskräfte des Konzerns
ein klares Bekenntnis unter anderem zu Anti-
Korruption und kartellrechtlicher Compliance abge-
geben, ihre Erwartungen an die Mitarbeiter formu-
liert und Hilfestellung und Beratung angeboten.
Zudem hat der Vorstandsvorsitzende im Rahmen
seiner regelmäßigen CEO-Message die Mitarbeiter
an die Relevanz des Themas erinnert und sie aufge-
rufen, die Schulungsangebote wahrzunehmen
sowie sich bei Fragen an den Chief Compliance Offi-
cer oder die Rechtsabteilung zu wenden.

Der Verhaltenskodex fordert die Mitarbeiter zudem
ausdrücklich auf, sich mit Fragen, Bedenken oder
Hinweisen auf Regelverstöße an ihre Vorgesetzten, die
Unit Compliance Officer oder den Chief Compliance Offi-
cer zu wenden. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner
sind im Kodex selbst sowie im Intranet verfügbar. Poten-
tiellen Hinweisgebern wird im Kodex ausdrücklich zuge-
sichert, dass in gutem Glauben abgegebene Hinweise
auch dann nicht sanktioniert werden, wenn sich der
Verdacht auf einen Compliance-Verstoß im Nachhinein
als unbegründet erweisen sollte. Zusätzlich abgesichert
sind Hinweisgeber dadurch, dass der Kodex nicht nur
eine einseitige Vorgabe des Arbeitgebers ist, sondern
als Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat in Kraft
gesetzt wurde. Zudem hat der Vorstand beschlossen,
den Mitarbeitern künftig die Möglichkeit zu geben,
Hinweise auf Rechtsverstöße über eine Ombudsperson
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SCHULUNGEN ZU COMPLIANCE-THEMEN
2017 2016

Präsenz
eLearning

Präsenz
eLearning

Thema Termine Teilnehmer Termine Teilnehmer

AGG und Arbeitsrecht 0 0 5.765 3 40 0

Informationssicherheit 3 11 4.346 16 314 0

Datenschutz 3 38 2.446 2 27 1.914

Medien-, Urheber-, Werberecht
sowie Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb

10 129 2.444 9 165 1.936

Compliance 3 40 8 90

Kartellrecht 2.331 1.638

Jugendschutz 4 47 1.550 12 167 0

Seminare für Geschäftsführer 3 38 0 4 46 0

18.882 5.488

auch anonym abzugeben. [GRI 103-2] Interview Anti-

Diskriminierung, Seite 46

In der ProSiebenSat.1 Group besteht ein umfassendes
Schulungsangebot zu Compliance-Themen, das sowohl ein
eLearning-Programm als auch Präsenzschulungen
umfasst. Die Online-Schulungen, die in englischer und
deutscher Sprache angeboten werden und grundsätzlich
für alle Mitarbeiter verpflichtend sind, sollen ein Grundver-
ständnis für die wesentlichen Compliance-Risiken schaf-
fen. Im Jahr 2017 neu hinzugekommen sind Online-Schu-
lungen zum Jugendschutz sowie zum Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG). Die Präsenzschulungen richten
sich gezielt an Risikogruppen und werden von Legal
Affairs, Group Compliance, HR Law, Corporate Information
Security, dem Datenschutzbeauftragten sowie den
Jugendschutzbeauftragten jeweils für ihre Bereiche durch-
geführt. Zudem bietet ProSiebenSat.1 gemeinsam mit der
P7S1 Academy ganztägige Seminare für die Geschäftsfüh-
rer der Beteiligungsgesellschaften an, um diesen einen
umfassenden Überblick über ihre Rechte und Pflichten zu
verschaffen. [GRI 103-2, GRI 205-2]

ProSiebenSat.1 zielt darauf ab, Transparenz im Umgang
mit Kunden, Lieferanten und Behörden zu schaffen, um
internationalen Standards zur Korruptionsbekämpfung
sowie nationalen und lokalen Vorschriften zur Bekämp-
fung von Korruption und Bestechung zu entsprechen.
Daher erstreckt sich das CMS auf die Verhinderung von
Korruptionsstraftaten, insbesondere gemäß den Straf-
tatbeständen der Bestechlichkeit und Bestechung im
geschäftlichen Verkehr (§§ 299 ff. StGB), der Vorteils-
gewährung an Amtsträger (§ 333 StGB) sowie der
Bestechung von Amtsträgern (§ 334 StGB). Im Hinblick
auf das Kartellrecht umfasst das CMS bei ProSiebenSat.1

die Verhinderung von Vereinbarungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen, die den Wettbewerb zu
beeinträchtigen geeignet sind (§ 1 GWB, Art. 101 AEUV)
sowie die Verhinderung des Missbrauchs einer markt-
beherrschenden Stellung (§ 19 GWB, Art. 102 AEUV). Im
Berichtszeitraum sind keine Ermittlungen gegen
ProSiebenSat.1, Beteiligungen oder gegen Mitarbeiter
von ProSiebenSat.1 wegen Kartellverstößen oder wegen
Korruptionsdelikten bekannt geworden. Bußgelder oder
Strafen wurden nicht verhängt. Seit 2008 ist ein Zivil-

rechtsrechtsstreit mit der RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG

und El Cartel Media GmbH & Co. KG anhängig, in dem
diese Schadensersatz aufgrund einer Bußgeldentschei-
dung des Bundeskartellamtes im Jahr 2007 wegen wett-
bewerbswidrigen Verhaltens verlangen. [GRI 103-1,

GRI 103-2, GRI 205-3, GRI 206-1]

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
(DSGVO)

Im Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) europaweit in Kraft. Zur Vorbereitung auf
die veränderte Rechtslage hat Group Compliance
im Berichtszeitraum die Konzerngesellschaften, bei
denen personenbezogene Daten verarbeitet
werden und die damit der DSGVO unterliegen, unter
anderem mit der Herausgabe mehrerer Konzern-
richtlinien bei der Implementierung der notwendi-
gen Maßnahmen unterstützt sowie die lokalen
Datenschutzbeauftragten fortlaufend beraten. Der
Umsetzungsstand wurde laufend überwacht und an
das Compliance Board und den Prüfungsausschuss
berichtet. Gesellschaftliche Verantwortung (Public Value),

Seite 19
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» PROSIEBENSAT.1

TOLERIERT KEINE
DISKRIMINIERUNG «

Moritz Graf von Merveldt, Chief Compliance Officer der ProSiebenSat.1 Group,
erklärt im Interview, welchen Stellenwert Compliance und Anti-Diskriminierung
bei ProSiebenSat.1 haben und wie das Unternehmen den aktuellen Herausforde-
rungen vor dem Hintergrund der #metoo-Debatte begegnet. [GRI 102-16, GRI 406-1]

Moritz Graf von Merveldt, Chief Compliance Officer der ProSiebenSat.1
Group

Was versteht ProSiebenSat.1 unter
Compliance und wo sind die
entsprechenden Richtlinien
festgeschrieben?

Im Kern geht es darum, klare Regeln, Verantwortlichkei-
ten und Prozesse im Konzern festzulegen, um Rechts-
verstöße zu vermeiden. Die zentralen Compliance-Richt-
linien sind in unserem Verhaltenskodex aufgeführt, den
wir zuletzt 2016 grundlegend überarbeitet haben. Bei
Neueinstellungen erhält jeder Mitarbeiter diesen Kodex
als Anlage zu seinem Arbeitsvertrag. Er ist zudem im
Intranet abrufbar sowie öffentlich auf der Website der
ProSiebenSat.1 Media SE zugänglich.

Wie versuchen Sie sicherzustellen, dass
alle Mitarbeiter Kenntnis davon haben?

Wir stellen das Thema Compliance neuen Mitarbeitern
schon zu Beginn ihrer Tätigkeit auf unserem „Onboar-
ding Day“ vor. Zusätzlich dazu absolvieren neue Mitar-
beiter verpflichtende Online-Trainings, in denen die
wesentlichen Regeln erläutert werden – von Vermeidung
von Korruption bis zu Anti-Diskriminierung. Außerdem
führen wir Präsenzschulungen durch, beispielweise für
unsere Geschäftsführer, für die es ein ganztägiges
Compliance-Seminar gibt. Zudem kommunizieren wir
regelmäßig zu verschiedenen Compliance-Fragen.
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Stichwort Anti-Diskriminierung: Welche
Maßnahmen hat ProSiebenSat.1
implementiert?

ProSiebenSat.1 toleriert keine Diskriminierung aufgrund
von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Alter,
Religion oder Weltanschauung, sexueller Ausrichtung
sowie Behinderung. Wir leben eine Unternehmenskultur,
die insbesondere jegliche Art von sexueller Gewalt oder
Machtmissbrauch untersagt, und haben uns schon vor
#metoo im Rahmen unserer Compliance-Richtlinien klar
gegen derartiges Verhalten positioniert. Für 2017 sind
uns auch keine Vorfälle bekannt. Dennoch haben wir
die aktuelle Debatte zum Anlass genommen, nochmals
unsere Strukturen und Prozesse zu hinterfragen.

An wen können sich Mitarbeiter wenden,
wenn sie von Compliance-Verstößen
erfahren oder unmittelbar davon betroffen
sind?

Jeder Mitarbeiter kann sich bei Verstößen oder
Verdachtsfällen zunächst an die direkte Führungskraft
wenden. Sollte dies nicht möglich sein, sind der für den
Bereich zuständige Unit Compliance Officer oder das
Team von Group Compliance die richtigen Ansprech-

partner. Wichtig dabei: Niemand muss sich für einen
in gutem Glauben abgegebenen Hinweis rechtfertigen.
Auch dann nicht, wenn sich der Verdacht später als
unbegründet herausstellen sollte.

Wie sieht die Compliance-Strategie für die
Zukunft aus?

Compliance ist ein lebendes System, das laufend über-
prüft und angepasst werden muss. Der Vorstand hat
beschlossen, den Mitarbeitern künftig die Möglichkeit zu
geben, Hinweise auf Rechtsverstöße über eine Ombuds-
person auch anonym abzugeben. Die Abstimmung mit
den zuständigen Betriebsratsgremien über die Ausge-
staltung dieses Meldesystems läuft noch, soll aber bis
Ende 2018 abgeschlossen sein. Außerdem werden wir
die Verträge mit unseren Produktionspartnern anpas-
sen, um die Bereiche Compliance und Anti-Diskriminie-
rung auch formell noch weiter zu stärken. Zudem betei-
ligen wir uns gemeinsam mit dem Verband Privater
Medien (VAUNET) an der Etablierung einer branchen-
übergreifenden Beschwerdestelle gegen sexuelle
Gewalt. Und generell gilt es natürlich, unternehmensin-
tern und auch extern die Sensibilität für beide Themen
wach zu halten.
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